
                          Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten    Miegerer Straße 30, 9065 Ebenthal, Bezirk Klagenfurt-Land   _____________________________________________________________________________________________________    Verordnung   des Gemeinderates der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten vom 20. Dezember 2017, Zahl: 120-20/ALLG/2017-Ze/Pro, mit der für Arbeiten auf und neben der Straße, die zwar vorhersehbar sind und entsprechend geplant werden können, bei denen aber die für die Arbeitsdurchführung erforderlichen Verkehrsregelungen örtlich und/oder zeitlich nicht genau vorherbestimmbar sind, straßenpolizeiliche Maßnahmen verordnet werden   Gemäß §§ 43 Abs. 1a, 44, 94d Zi. 4 u. 16 der Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960 in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 68/2017, werden folgende straßenpolizeiliche Maßnahmen verfügt:   § 1 Verkehrsbeschränkung  Für Arbeiten auf und neben der Straße werden im Sinne des § 43 Abs. 1a der StVO für kontinuierlich wiederkehrende Erhaltungsmaßnahmen im Bereich des öffentlichen Straßennetzes der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten Verkehrsbeschränkungen verfügt.   § 2 Verkehrszeichen  Folgende Verkehrszeichen sind im gegebenen Fall anzubringen:  1. § 52/10 a und b StVO, Geschwindigkeitsbeschränkungen 30 km/h, 50 km/h, 70 km/h 2. § 52/4 a und b StVO, Überholverbote 3. 52/13 b StVO, Halten und Parken verboten Anfang und Ende - Wiederholungstafeln 4. § 52/1 StVO, Fahrverbot (in beiden Richtungen) 5. § 52/6 c StVO, Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge 6. § 52/7 a StVO, Fahrverbot für alle Lastkraftwagen über …. t  7. § 52/5, § 53/10 Einfahrt verboten i.V.m. Einbahnstraße 8. § 52/5, § 53/7 a StVO, Wartepflicht bei Gegenverkehr – i.V.m. Wartepflicht für Gegenverkehr 9. § 52/15 StVO, Vorgeschriebene Fahrtrichtung 10. § 52/3 a und b StVO, Einbiegen nach rechts – links verboten 11. § 52/23 und 24 StVO, Vorrang geben – Halt 12. § 50/9 StVO, Baustelle 13. § 50/8 a b c StVO, Fahrbahnverengung  14. § 50/16 StVO, Andere Gefahren 15. § 50/1 StVO, Querrinne oder Aufwölbung  16. § 50/15 StVO, Vorankündigung eines Lichtzeichens  17. § 53/11 StVO, Sackgasse 18. § 53/16 a StVO, Vorankündigung einer Umleitung 



2  19. § 53/16 b StVO, Umleitung 20. § 52/1 StVO, Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbeschränkungen 21. § 55/1-8 StVO, Bodenmarkierungen: Sperr- Leitlinie (anbringen – entfernen)  Hinweise:  § 34/4 StVO: VZ für fließenden Verkehr – rückstrahlendes Material § 48/4 StVO: Aufstellung nur VZ auf einem Träger usw.   § 3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  (1) Diese Verordnung ist durch Straßenverkehrszeichen gemäß § 2 dieser Verordnung kundzumachen.  (2) Diese Verordnung tritt mit der Anbringung bzw. Aufstellung der Beschilderung in Kraft und mit deren Entfernung außer Kraft.           Angeschlagen am: 21.12.2017 
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